
Rohrverstopfung 

Die Beseitigung einer Rohrverstopfung ist immer Sache des Vermieters. Er kann die 
Beseitigungskosten allerdings von demjenigen, der die Verstopfung schuldhaft verursacht 
hat, als Schadensersatz ersetzt verlangen. 

Nach § 535 Abs. 1 S. 2 BGB hat der Vermieter die Mietsache während der Mietzeit in 
einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu erhalten. Dazu gehört 
auch, dass Rohrverstopfungen unverzüglich beseitigt werden. Dies gilt auch dann, wenn 
die Verstopfung durch einen Mieter schuldhaft verursacht worden ist. Auch in diesem Fall 
obliegt die Beseitigung der Verstopfung dem Vermieter; der Vermieter kann die 
Beseitigungskosten allerdings vom Mieter als Schadensersatz ersetzt verlangen. 

 


